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Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung 

Entscheidung über die Zurückweisung des Antrags auf Kompensation von Übersetzungskosten 
nach Regel 10 (1) DOEPS

Der am           beim Europäischen Patentamt eingereichte Antrag auf Kompensation von 
Übersetzungskosten wird zurückgewiesen, weil die Erfordernisse der Regel 8 DOEPS und/oder der 
Regel 9 DOEPS nicht erfüllt sind.

Die Entscheidungsgründe sind beigefügt.

Rechtsmittelbelehrung
Sie können diese Entscheidung anfechten, indem Sie gemäß den Artikeln 32 (1) i) und 66 des 
Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) innerhalb von zwei Monaten nach 
Zustellung dieser Entscheidung Klage bei der Zentralkammer des EPG erheben. Gemäß Regel 370 der 
Verfahrensordnung des EPG (EPG-VerfO) ist hierfür eine Gebühr an das EPG zu entrichten. Ferner 
werden Sie auf Regel 88 EPG-VerfO hingewiesen.

Anlagen:      Entscheidungsgründe
Mitteilung gemäß Regel 23 DOEPS (Form 7019)
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